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Steuerpflicht von Rentenleistungen
Ertragsanteilsversteuerung § 22 EStG
(aus Schicht 2 und Schicht 3)


Es ist endlich soweit, Sie treten in Ihren wohlverdienten Ruhestand über und verabschieden sich in der Regel von der aktiven Arbeitswelt.

Ihre abgesicherten Rentenleistungen (private Rentenvorsorge (Schicht3) oder Ihre alte Direktversicherung (§ 40b EStG; Schicht 2)) kommen jetzt zur Auszahlung.

Diese Rentenleistungen der aufgeführten Vorsorgewege werden durch das Einkommensteuergesetz (§ 22 EStG) nach dem jeweiligen Ertragsanteil von Ihnen versteuert.

Der Ertragsanteil richtet sich immer nach Ihrem Renteneintrittsalter (z.B. 67 Jahre).


Beispiel:  	mtl. Altersrente 3.000 €		Rentenalter 67     		
§ 22 EStG = 17%			persönlicher Steuersatz: 30%

Rente aus Rentenvertrag:							3.000,00 €
Steueranteil (Bemessungsgrundlage)		3.000 * 17% = 	   510,00 €
Steuerlast:						510    * 30% =	   153,00 €

Mtl. Rentenleistung nach Steuer:						2.847,00 €


Durch diese Steuerverschiebung auf das Rentenalter und der eingesparten Kapitalertragssteuer, verschaffen Sie sich einen weiteren Renditevorteil, der Ihre lebenslange Altersrente erhöht.
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